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I. Sachverhalt und Anträge 

1) Die am 5. Ma! 1980 eingegangene und am 26. November 1980 

veröffentlichte (Veroffentlichungsnummer 0 019 177) euro-

päische Patentanmeldung Nr. 80 102 424.1 mit der Bezeichnung 

"Verfahren zur Erhöhung der elektrischen Leistung von aus 

metallisierten textilen Flächengebilden bestehenden Heiz-

elementen", für weiche eine Priori..tätVoit 16, Mäi 1979 

aus einer Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland 

in Anspruch genommen ist, wurde durch Entscheidung der 

PrUfungsabteilung 045 des Europäischen Patentamts vom 

22. Oktober 1981 zurückgewiesen. 

Die Zurückweisung wurde darnit begrUndet, daB in Ansehung 

des in der FR-A-i 230 097, FR-A-2 071 383 und in der 

DE-A-2 743 768 of fenbarten Standes der Technik das Ver- 

fahren gemäB dem zum Zurückweisungszeitpunkt noch geltenden 

ursprUnglichen Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit 

(Artikel 56 EPU) beruhe und der Anspruch 1 daher nicht ge-

währbar Se!. Mangels einer erfinderischen Tätigkeit seien 

auch die abhängigen Ansprflche 2 - 8 nicht gewährbar. 

2) Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit dem 

am 1. Dezember 1981 eingegangenen Schriftsatz untergleich-

zeitiger Zahiung der BeschwerdegebUhr und Vorlage einer 

Begründung Beschwerde eingelegt. 

3) In der auf Antrag der BeschwerdefQhrerin durchgefUhrten 

mündlichen Verhandlung vorn 3. August 1982 hat die Beschwerde-

führer in beantragt, 

den ZurückweisungsbeschluB aufzuheben und das Patent auf 

der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen: 

AnsprUche 1 und 2, eingegangen am 1. Dezember 1981, 

Beschreibung, Seiten 1 bis 4, Uberreicht währénd der 

mUnclichen Verhandlung, 

Beschreibung, Seiten 5 - 14, wie veröffentlicht. 

.1... 
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Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

1. Verfahren zur Erhöhung der elektrischen Leistung von 

aus metallisierten Gestricken, Gewirken oder Geweben 

bestehenden Heizelementen, dadurch gekennzeichnet, daB 

das metallisierte Gewirke oder Gestrick bei gleichblei-

bender angelegter äuBerer elektrischer Spannung einer 

mechan i schen Z ugspan:riung in--Stäbchenr=ichtungoder senk-

recht dazu bzw. daB das metallisierte Gewebe bei gleich-

bleibender angelegter äuBerer elektrischer Spannung 

einer mechanischen Zugspannung in Kett- oder SchuB-

richtung oder un Winkel von 45° zur Bindung ausgesetzt 

wird. 

4) Zur BegrUndung der gesteilten Anträge hat die Beschwerde-

fUhrerin in der mundlichen Verhandlung unter Vorzeigung. eines 

für das beanspruchte Verfahren geeigneten metallisierten Textil-

materials im wesentlichen folgendes vorgetragen: 

Metallisierte textile Flächengebiide, wie sie beiin beanspruch-

ten Verfahren Verwendung fänden, seien aus der DE-A-2 743 768 

bekannt. In der FR-A-i 230 097 sei auch schon ein Bodenbelag 

für Fahrzeuge aus einem elektrisch leitenden Gewebe bekannt, 

der bei Anlegen einer elektrischen Spannung an der Stelle 

einer Druckeinwirkung eine erhöhte elektrische Heizleistung. 

abgebe. So sei auch der Aufbau des aus der FR-A--i 230 097 

bekannten Belages ganz speziell auf eine Beiastungseinwirkung 

durch Druckkräfte zugeschnitten, nämlich zwei Metalifolien 

mit zwischengeschaltetem elektrisch leitendem Gewebe. Der Urn-

stand, daB ein solches Gebilde an zusammengepreSten Stellen 

eine Zunahme des Stromfiusses erfahre, sei keineswegs Uber -

raschend. Es sei aber in keiner Weise von vornherein zu er-

warten gewesen, daB be! einern inetallisierten Textilmaterial, 

wie in der DE-A-2 743. 768 beschrieben, an durch Zugspannung 

belasteten Stellen eine Erhöhung der elektrischen Heiz-

leistung eintrete, zurnal in einern textilen Flächengebilde 

Druckspannungen keine nennenswerten Zugspannungen auslösten. 

1. 
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Als Urache für die Verkleinerung des elektrischen Widerstandes 

an zugbelasteten Stellen wUrden Xnderungen der Kontaktwider-

stände vermutet. tinter diesen Umständen könne dem beanspruchten 

Verfahren eine patentbegründende erfinderische Tätigkeit nicht 

abgesprochen werden. 

II. EntscheidungsgrUnde 

1) Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 - 108 und der 

Regel 64 EPU. Die Beschwerde ist daher zulässig. 

2) Der geltende Anspruch 1 steilt eine Zusainmenfassung der ur-

sprUnglichen Ansprüche 1 - 5 dar unter gleichzeitiger Be-

schränkung der Belastungsart auf "Zugspannung". Der geltende 

Anspruch 2 entspricht dem ursprunglichen Anspruch 7. Die 

Ansprüche sind daher formal nicht zu beanstanden. 

3.1) Ein Verfahren. zur Erhöhung der elektrischen Leistung eines 

an eine gleichbleibende äuBere elektrische Spannung angelegten 

Gewebes mit einem elektrisch leitendenUberzug durch Em- 

- 

	

	wirkung einer mehanischen Druckspannung auf das Gewebe ist 

aus der FR-A-i 230 097 (veröffentlicht 1960) bekannt. Hiervon 

unterscheidet sich das Verfahren nach dem vorliegenden Anspruch 

1 dadurch, daB 

a) der elektrische leitende Uberzug aus elner Metallisierung 

des Gewebes besteht, 

b) die Erhöhung der elektrischen Leistung durch die Einwirkung 

einer Zugspannung (anstelle einer Druckspannung) hervor-

geruf en wird, und 

c) durch spezielle Richtungen für die Zugspannungen ent-

sprechend der Struktur des metallisierten Textilmaterials. 

3.2) In der FR-A-i 230 097 ist als Beispiel für einen elektr.isch 

leitenden Uberzug des Gewebes AcetylenruB angegeben, siehe 

den 4. Absatz in der linken Spalte auf Seite i. Ein bzw. zwei 

Jahrzehnte nach dem Erscheinen der FR-A-i 230 097 sind aus 

den im Verfahren befindlichen weiteren Druckschrif ten, nàmlich 

.1... 
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DE-A-2 743 768 (veröffentlicht 1979) und FR-A-2 071 383 

(veröffentlicht 1971) Flächenheizelemente bekannt geworden, 

weiche aus einem metallisierten Textilmaterial bestehen. 

AufgrUnd der ohne weiteres erkennbaren vorteilhaften Eigen-

schaften soicher metallisierter Flächenheizelemente, wie 

einfache Herstellung, geringe Toleranzen in der Dicke des 

metallischen Uberzuges und darnit des elektrischen Wider- 

für deFachmannaufderHand,bei ...-. 

derDurchfUhrung desinder FR-A-i 230 09.7 .beschriebenen 

Verfahrens z.B. das mit Hilfe eines Rul3tiberzuges elektrisch 

leitend gemachte Gewebe mit seinen offensichtlichen Nach-

teilen durch ein Textilgebilde zu ersetzen, dessen elektrische 

Leitfähigkeit durch einen metallischen tiberzug bewerkstelligt 

worden 1st. Der Unterschied a) beruht somit auf keiner 

erfinderischen Tätigkeit. 

3.3) Zum Unterschied b) ist folgendes festzustellen: 

An der Weiterentwicklung des aus der FR-A-i 230 097 bekannten 

Verfahrens interessierte Kreise werden in erster Linie tiber-

legungen über die Ursachen für die Reduzierung des elektrischen 

Widerstandes unter der Einwirkung einer mechanischen Belastung 

ãnstellen. Die Erkenntnis, daB hierbei die Verringerung der 

Ubergangswiderstände zwischen den sich berUhrenden (kreuzen-

den), das textile Flächengebilde aufbauenden Fäden - im 

tibrigen von der BeschwerdefUhrerin in der mUndlichen Ver-

handlung angedeutet -, und die Schaffung zusätzlicher Kontakt-

stellen be! der Belastung die entscheidende Rolle spielt, 

ist vom Fachmann aufgrund einfacher Uberlegungen und/oder 

Versuche zu gewinnen. 

Nicht minder einfach 1st aus den bekannten Strukturen von 

Gewirken, Gestricken und Geweben zu folgern, daB nicht nur 

Druck- sondern auch Zugspannungen auf diese Weise den 

elektrischen Widerstand verringern.. Die Anstellung solcher 

Untersuchungen und tiberlegungen wird zusätzlich durch den 

Umstand nahegelegt, daB in der Fachwelt sicherlich em 

Interesse am Verhalten des elektrischen Widerstandes 

soicher Artikel unter Belastungseinwirkung bestand, nachdem 

die Verwendung von metallisierten textilen Flächenheizelementen 

../. 
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bereits für Gegenstände bekannt war, die einer Mischbe-

lastung aus Zug- und Druckspannungen (Matratze) oder Uber-

wiegend einer Zugbeanspruchung (aufblasbare Zelte) unter-

worfen werden, siehe die FR-A-2 071 383, Seite 1, Zeilen 4 

bzw. 6. Im übrigen lösen mechanische Beanspruchungen 

von textilen Flachengebilden im aligemeinen sowol Druck-

als auch Zugspannungen aus. So wird z.B. der Bezug eines 

Automob±isitz-es ( auf. Seite 4, zweiterAbsatz, der Anmeldungs-

beschreibung angeführtes Anwendungsbeispiel) bei der Be-

lastung durch das Gewicht einer Person auf Druck und Zug 

bean sprucht. 

Es sind mithin keine Gesichtspunkte erkennbar, weiche den Fach-

mann hätten daran hindern können, den durchaus zu erwartenden 

Effekt einer örtlichen Widerstandsabsenkung bei Einwirkung 

einer Zugspannung auf bekannte textilie. Flächenheizelemente 

im Sinne des beanspruchten Verfahrens auszunutzen, zumal der 

analoge Effekt bei Druckeinwirkung schon bekannt war. 

Schliel3lich kann auch das in der FR-A-i 230 097 aufgezeigte 

AusfUhrungsbeispiel eines Flàchenheizelexnentes, bestehend aus 

dem elektrisch. leitenden Gewebe mit beidseitig flächenförmig 

anliegenden AnschluBelektroden nicht als Hindernis auf dem 

Weg der Konzipierung des beanspruchten Verfahrens angesehen 

werden. Diese Gestaltung ist entsprechend der Lehre dieser 

Druckschrift auf die Einwirkung von Kruckkräften zuge-

schnitten. Im Falle von Zugbelastung ist es dem Fachmann ohne 

weiteres an die Hand gegeben, wie bei textilen Flächenheiz-

elententen ailgemein bekannt, die Speiseleitungen an zwei 

gegenüberliegenderi kanten anzuschliel3en. 

Es erweist sich mithin auch der Unterschied b) (Ubergang von 

Druck- auf Zugbelastung) als das Resultat einer bloBen fach-

inännischen We•iterentwicklung des aus der FR-A-i 230 097 

bekannten Verfahrens. 

3.4) Die den Unterschied C) bedingenden Merkmale können lediglich 

als naheliegende Zutaten erachtet werden. So ist es durch-

aus angezeigt, längs der durch die Herstellungverfahren von 

textilen Flächenmaterialien gegebenen und sich daher an-

bietenden Vorzugsrichtungen (Stâbchenrichtung bei Gestricken 



und Gewirken, Kett- und Schui3richtung bei Geweben) zwecks 

einer zu erwartenden Optirnierung des Effektes und einer 

hinlänglichen Reproduzierbarkeit die Zugspannung zur Em-

wirkung z.0 bringen. 

3.5) Letztlich kann auch die Vereinigung der im Anspruch 1 nieder-

geiegtenMaBnahznendernAnmeldungsgegenstand nicht zur Patent-

fähigkeit verhelfen, da die einzelnen Merkrnale lediglich mit 

den ihnen eigentUinlichen Wirkungen zur Geltung kornmen. So ist 

es z.B. für die Festlegung der Belastung als Zugspannung un- 

beachtlich, aus weichem Material der elektrisch leitende 

Uberzug besteht. 

3.6) Anspruch 1 ist daher nicht gewährbar (Artikel 52(1) EPU), 

weil, wie dargelegt, sein Gegenstand nicht auf einer er-

finderischen Thtigkeit beruht (Artikel 56 EPtJ). 

4) 	Gleichfalls ist der auf Anspruch 1:  rUckbezogene abhängige 

Anspruch 2 nicht gewàhrbar, da sein Schicksal von der Gewähr-

barkeit des Anspruchs 1 abhängt. 

III. Entscheidungsformel 

Aus den dargelegten Gründen halt die Kammer die Beschwerde 

für nicht begrflndet. 

Es wird daher wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 


